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RS OGH 1971/6/8 8Ob115/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.06.1971

Norm

ABGB §1304 BVIII

Rechtssatz

Kein Mitverschulden der Eigentümerin eines Hundes, die diesen mit dem ihr als nicht bösartig bekannten, frei

herumlaufenden Hund des Beklagten spielen ließ, die Hunde, als wider Erwarten zu raufen begannen, mit bloßer Hand

trennte und vom Hund des Beklagten gebissen wurde.
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